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DDR. Auf der Grundlage des Ge
setzes über die Landesverteidigung 
der DDR vom 13.10. 1978 (Vertei
digungsgesetz, GBl. I 1978, Nr. 35) 
und der Verordnung zum Katastro
phenschutz vom 15.5. 1981 (GBl. I 
1981, Nr. 20) hat die ZV einen spe
zifischen Beitrag zur allseitigen 
Stärkung der DDR zu leisten. Der 
Ministerrat der DDR beschließt 
alle grundsätzlichen staatlichen 
Maßnahmen der ZV und sichert 
deren Durchführung als Bestand
teil der staatlichen Leitung und 
Planung. Der Minister für Natio
nale Verteidigung führt die ZV 
über den Leiter der ZV der DDR. 
Die Minister, die Leiter der ande
ren zentralen staatlichen Organe, 
die Vorsitzenden der Räte und die 
Bürgermeister, die Leiter der Kom
binate, Betriebe oder Einrichtun
gen sowie die Vorsitzenden der 
Genossenschaften führen die ZV 
in ihrem Verantwortungsbereich. 
Zu den Aufgaben der ZV gehören:
a) die Vorbereitung der Bevölke
rung auf das richtige Verhalten 
und Handeln sowie die Gewährlei
stung ihres Schutzes in Gefahrensi
tuationen durch rechtzeitige War
nung, durch die Vermittlung von 
berufs-, betriebs- und arbeitsplatz
bezogenen Sachkenntnissen, die 
Organisation der Selbst- und ge
genseitigen Hilfe bei Gefahr, die 
Vorbereitung des medizinischen 
Schutzes, des Schutzes der Lebens
mittel und des Trinkwassers;
b) die Unterstützung von Maßnah
men, die dem Schutz der Produk
tion, der Infrastruktur und der Ver
sorgung der Gesellschaft dienen. 
Dazu gehört u. a. die Aufdeckung 
möglicher Gefahrenherde und 
Schwachstellen, um rechtzeitig Ka
tastrophen und Havarien vorzü- 
beugen; c) die Vorbereitung von 
Einsatzkräften der ZV zur Abwehr, 
Milderung oder Behebung von 
Schäden durch Katastrophen, 
schwere Havarien und andere de
struktive Wirkungen, zur Hilfelei
stung für die betroffene Bevölke

rung und zur raschen Wiederher
stellung wichtiger Anlagen und 
Einrichtungen. Diese Kräfte sind 
in den Bezirken, Kreisen und Ob
jekten der Volkswirtschaft auf der 
Grundlage der Freiwilligkeit von 
Bürgern aus allen Bevölkerungs
kreisen, darunter zunehmend 
Frauen und Mädchen, organisiert 
und für die zu lösenden Aufgaben 
ausgebildet und ausgerüstet. Zu 
den Einsatzkräften gehören Ret- 
tungs-, Bergungs- und Instandset- 
zungs-, Sanitäts- und andere For
mationen, die im Einsatzfalle eng 
mit Kräften der Feuerwehr, der 
Wasserwirtschaft, der Energiewirt
schaft, des Verkehrswesens, der 
Forstwirtschaft und anderen Zu
sammenwirken. Die Schaffung der 
Sanitätsformationen erfolgt in en
ger Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Roten Kreuz der DDR. 
Mit der Erfüllung dieser Aufgaben 
trägt die ZV zur Aufrechterhaltung 
der staatlichen Führung und des 
gesellschaftlichen Lebens sowie 
zur Produktionssicherheit und Ver
sorgungszuverlässigkeit unter allen 
Lagebedingungen bei. Die ZV ver
fügt über Schulen zur Ausbildung 
von Leitern des Staatsapparates 
und der Volkswirtschaft auf dem 
Gebiet der ZV sowie von Füh
rungskadern und Spezialisten der 
Einsatzkräfte. Das Presseorgan der 
Zivilverteidigung ist die Zeitschrift 
»Schützen und Helfen«.

Zoll: durch den Staat auf Grund 
seiner Z.hoheit oder durch Verein
barungen zwischen zwei oder meh
reren Staaten gesetzlich festgelegte 
Abgabe auf Einfuhr-, Ausfuhr
oder Transitgüter, die beim Über
queren der Z.grenze nach den Sät
zen des Z.tarifs erhoben wird. Das 
Z.wesen der DDR hat den ord
nungsgemäßen, den Interessen des 
sozialistischen Staates und seiner 
Bürger entsprechenden Warenver
kehr über die Grenzen der DDR 
zu gewährleisten, den störungs
freien Ablauf des Außenhandels zu


